Lohnzettel für den Zeitraum vom
T
T
M
M
bis
T
T
M
M
20




Geburtsdatum

Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer
Soziale Stellung

Versicherungsnummer











Familienname
Wenn der Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde:


















Vers. Nr. des


(Ehe)Partners











Vorname
Titel
und


















Familienname













Adresse
Wenn der Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt wurde:


















Vers. Nr. des


jüngsten Kindes











PLZ
Ort
und


















Familienname














Betrag in Schilling (Euro)

Bruttobezüge gemäß § 25 (ohne § 26 und ohne Familenbeihilfe) 

210 ­









Steuerfreie Bezüge gemäß § 68 

215  ­









Bezüge gemäß § 67 Abs. 1 und 2 (innerhalb des Jahressechstels) 

220 ­









Einbehaltene Sozialversicherung, Kammerumlage, Wohnbauförderung 

230 ­









Landarbeiterfreibetrag gemäß § 104 

240 ­









  Übrige Abzüge:
Betrag in ganzen Schilling (Euro)
Auslandstätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 Z. 10 u. 11












Pendler-Pauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z. 6 . .












Einbehaltene freiwillige Beträge gemäß § 16

Abs. 1 Z. 3b









243 ­










Mit festen Sätzen versteuerte Bezüge gemäß

§ 67 Abs. 3 bis 8 










Steuerpflichtige Bezüge











245 ­









Insgesamt einbehaltene Lohnsteuer 










Anrechenbare Lohnsteuer


Betrag in Schilling und Groschen (Euro und Cent)

Abzüglich Lohnsteuer mit festen Sätzen gemäß

§ 67 Abs. 3 bis 8 










260 ­









Raum für künftig vorgesehene Sozialversicherungsdaten



Betrag in Schilling (Euro)
Betrag in Schilling (Euro)
Sonstige Bezüge gemäß § 67 (2,6, 10) die lt. Lohnsteuertarif versteuert wurden









Berücksichtigter Freibetrag gemäß § 105 










Verbrauchte Sozialversicherungsbe​messungsgrundlage f.Sonderzahlungen









Berücksichtigter Freibetrag laut Mitteilung gemäß § 63 










Überstunden gemäß § 68 (2) im Monat des Endes des Dienstverhältnisses 



> Anzahl
Bei der Aufrollung berücksichtigte Kirchenbeiträge, ÖGB-Beiträge 










Berücksichtigter Freibetrag gemäß § 35 (ohne Pflegegeld) 










Nicht zu erfassende Bezüge gem. § 25 Abs. 1 Z.2a und 3a (75 %)









Pflegegeld










Steuerfreie Bezüge gemäß § 26  










Ausstellungsdatum 

Finanzamt FA-Nr.


St.-Nr.









  Bezugs(Pensions)auszahlende Stellle
Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bestätigt.

  Name und Anschrift, Telefonnummer und Klappe
 Unterschrit

Sehr geehrte Dame! Sehr geehrter Herr!

Verwenden Sie bitte für Lohnzahlungszeiträume ab 1.1.1994 nur diesen Vordruck. Alte Lohnzettelvordrucke können für diese Zeiträume nicht verarbeitet werden. Hinweise auf gesetzliche Bestimmungen betreffen das Einkommensteuergesetz 1988.

Bei den Angaben zur Arbeitnehmerin/zum Arbeitnehmer ist neben der Versicherungsnummer ein Vermerk zur sozialen Stellung

(Lehrling = la , Arbeiter = 20 ,Angestellter = 91 ,Beamter = ® ,Pensionist = EI) anzuführen.

Wurde der Alleinverdienerabsetzbetrag bei der Lohnberechnung berücksichtigt, sind die Versicherungsnummer und der Familienname des (Ehe)Partners anzuführen, bei Berücksichtigung des Alleinerzieherabsetzbetrages die Daten des (jüngsten) Kindes. Wurde keine Versicherungsnummer vergeben oder ist diese nicht bekannt, ist zumindest das Geburtsdatum der betreffenden Person auszuweisen.

Unter den angeführten Kennzahlen sind folgende Beträge auszuweisen:

210
Bruttobezüge gemäß § 25 inkl. steuerfreie Bezüge, aber ohne Bezüge gemäß § 26 und ohne Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld.

215
Steuerfreie Bezüge gemäß § 68 (zB steuerfreie Zuschläge für Überstunden).

220
Sonstige Bezüge gemäß § 67 Abs. 1 und 2 innerhalb des Jahressechstels. Die Kennzahl umfasst auch den Freibetrag gemäß § 67 Abs. 1

in Höhe von 8.500 S sowie allenfalls durch die Freigrenze steuerfrei belassene sonstige Bezüge gemäß § 67 Abs. 1.

230
Die Kennzahl enthält ab 1994 nur die einbehaltene Sozialversicherung, Kammerumlage und Wohnbauförderung.

240
Landarbeiterfreibetrag.

243
In der vorgesehenen Leerzeile sind nicht gesondert angeführte steuerfreie Bezüge (zB Ausgleichszulage) sowie ein rückgezahlter Arbeitslohn anzuführen.

260
Die anrechenbare Lohnsteuer enthält nun auch die auf die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 1 und 2 innerhalb des Jahressechstels 


(Kennzahl 220) entfallende Lohnsteuer.

Bei den Kennzahlen 210 bis 245 sind nur ganze Schillingbeträge auszuweisen, Groschenbeträge sind zu runden oder wegzulassen. Die unter der Kennzahl 260 ausgewiesene Lohnsteuer ist auf volle 10 Groschen zu runden.

Die Finanzamtsnummer und die Steuernummer sind nur auf dem Lohnzettel auszuweisen, der aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des § 84 Abs. 1 beim Betriebsfinanzamt einzubringen ist. Das Betriebsfinanzamt gibt Ihnen die richtige Finanzamtsnummer gerne telefonisch bekannt.

Dieser Lohnzettel wird automationsunterstützt eingelesen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Wird der Lohnzettel mit der Hand ausgefüllt:

· Verwenden Sie bitte einen Kugelschreiber (schwarz oder blau) und drücken Sie beim Ausfüllen fest auf. Füllfeder, Filzstifte oder Bleistifte sind nicht geeignet.

· Tragen Sie in jedes Kästchen bitte nur einen Buchstaben oder eine Ziffer ein.

· Verwenden Sie nur Großbuchstaben und bitte keine fließende Handschrift.

· Beginnen Sie außer in den Feldern für die Beträge bitte linksbündig.

Wird der Lohnzettel maschinell ausgefüllt bzw. bedruckt:

· Bitte bleiben Sie innerhalb der Feldbegrenzungen. Die Unterteilung in den jeweiligen (Betrags-) Feldern braucht jedoch nicht beachtet werden und kann bedenkenlos überschrieben werden.

· Sie können auch in den Betragsfeldern linksbündig beginnen. Vergessen Sie aber bitte nicht, Tausenderpunkte und vor allem das Komma vor den Groschen bei der Lohnsteuer zu setzen.

· Verwenden Sie bitte keine Proportional-, Script- oder Kursivschriften.

Was Sie vermeiden sollten:

· Undeutliche Ziffern oder Buchstaben.

· Zusätzliche mit der Hand gesetzte Kommas.

· Über Feldbegrenzungen hinauszuschreiben.

· Abgekürzter Familienname bzw. unverständliche Abkürzungen.

· Punkte oder Sonderzeichen, wie Bindestriche usw.
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